
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Aufhebung des Beschlusses vom 16. Juli 2020 
über eine Spezifikation zum Erfassungsjahr 2021 
zur Patientenbefragung im Verfahren 1 (QS PCI) 
gemäß Richtlinie zur datengestützten 
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung 
(DeQS-RL) 

Vom 17. Dezember 2020 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 auf 
Grundlage der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung 
(DeQS-RL) beschlossen, 

1. den Beschluss vom 16. Juli 2020 über eine Spezifikation zum Erfassungsjahr 2021 zur 
Patientenbefragung im Verfahren 1 (QS PCI) gemäß Richtlinie zur datengestützten 
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL) aufzuheben und 

2. das Institut nach § 137a SGB V zu beauftragen, die Spezifikation zum Erfassungsjahr 
2021 zur Patientenbefragung im Verfahren 1 (QS PCI) der DeQS-RL nicht mehr auf 
seiner Internetseite unter www.iqtig.org zu veröffentlichen. 

 
Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 17. Dezember 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 

http://www.iqtig.org/
http://www.g-ba.de/
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